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von Tuberkulin sowohl als von Mallein ist die Heilung von Tuberkulose

bezw. Rotzprozessen bei den behandelten Tieren erzielt worden.

Sowohl der Rotz als die Tuberkulose sind in vielen Fällen sehr

schwer zu erkennende Krankheiten. Diese können im Innern eines

Tieres liegen, d. h. in Organen, welche unserer Wahrnehmung völlig
entgehen. Dazu verlaufen diese Krankheiten, wenigstens bei den meisten

Tieren, äußerst langsam (chronisch) und fieberlos. Dadurch ist die

Möglichkeit gegeben, daß solche Tiere als gesund in einem Viehstand
gehalten werden und Zeit und Gelegenheit haben, andere anzustecken.

Eine schnelle Erkennung ist bei der Bekämpfung der Seuchen ein

Haupterfordernis; durch die Impfung ist dieses Erkennungsmittel gegeben

und es wird dieses, namentlich bei den letztgenannten Krankheiten, welche

auch auf den Menschen übergehen, sehr gute Dienste leisten.

Der Heilkunde ist durch die Erfindung der Impfungen eine neue,
sehr zweckmäßige Waffe gegen die meisten gefürchteten Krankheiten bei

den Menschen und beim Vieh gegeben worden; die sachgemäße Anwendung

dieser Waffe wird manche Thräne trocknen und manchen
Geldbeutel schonen.

Nie Tlialgememcke TaveW.
Gi» Stück Wirtschaftsgeschichte aus Kunde«

von

Pros. I. <5. Muotli.^»

Historische Entwicklung der alten Nachbarschaft (roni. viselmsunea >

Tavctsch.

1. Die Höfe (rom. ueleuus) des Thales Tauet s ch.

Tavetsch ist bekanntlich ein bündnerisches Hochthal am Oberalppaß

von ungefähr 175 Quadrat-Kilometern Flächeninhalt. Es besteht

aus vielen Höfen, worunter Sedrun als Hauptort gilt, weil dort
die Pfarrkirche steht. Diese Höfe bilden mit einander die bündnerische

Thalgemeinde Tavetsch.

Der Name Tavetsch bezeichnet das gesamte Thalgebiet: einen Hof
oder ein Dorf Tavetsch hat es wohl nie gegeben.

5) Vortrag, geholten in der lnstorisch-nntiqnarischen Gesellschaft 1^90.



- 9 —

Tavetsch zählte im Jahre 1850 — 979 Einwohner,
1860 --- 863
1870 --- 847
1880 -- 702
1888 768

Es besteht somit seit zirka 30 Jahren eine bedenkliche Abnahme
der Bevölkerung dieses Hochthales, zum größten Teil infolge der

Auswanderung nach Amerika.*)
Es ist dies übrigens eine allgemeine Erscheinung im schweizerischen

Gebirgsland, die hier wie anderwärts zu erklären ist.-

Die Anzahl der Höfe oder Häusergruppen von Tavetsch beträgt
gegenwärtig 12. Im 15. Jahrhundert finden wir jedoch daselbst

über 60 Höfe, was uns hier veranlaßt, ein paar Bemerkungen über
die Bestedelung dieses Hochthales zu machen.

Verzeichnis der alten Höfe von Tavetsch nach dem Jahrzeitbuch
oder Anniversar von 1456, dem Gemeinde-Zinsrodel

von 1555 und anderen Urkunden, in alphabetischer Ordnung
zusammengestellt.**)

1. Acla (später Nacla und Naclas, aus in eà, d. i. bei den Gaben).
2. Balcunatsch.
3. Bigliel (im Anniversar Blüel).
4. Bugnei (Pinetum — Wald oder in den Tannen).
5. Cadanal.
6. Cajeri (Jörgenhaus).
7. Cam nil (Cunnil, Cannil).
8. Camischolas (Gampscholas — Kleinfeld).
9. Cape der (Petershaus).

10. Carenay.
11. Carumieg (Remigienhaus, oass, Usmissii).
12. Cascharolas (Gascharolas, von easobar — käsen — zu den

Käshütten), einst ein bedeutender Hof.
13. Caschners (zu den Histen).
14. Catenschuns (Kattenschons, einst ein großer Hof).
15. Caveratscha (Kaverätschen-Hackland).
16. Cavigili (des Vigilien Haus).

5) Bei Stillwater existiert die Tavetschcr-Kolome Bad us.
Alles im Gemeinde-Archiv zu Sedruu.
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17. a) tîavoi'Kig, Lura und (Cavorgia-Schlucht).
d) „ sut.

18. Claus (Clus, Clys — Clause oder Sperre).
19. Clavadî (Kleinstall).
20. Oêavaît «n»-« (Oberstall).
21. Crest a (orsstas, Grat).
22. Cri s p alt s (Berg und Hof).
23. Curtius (Curtin, Einfang, auch mit „im Hof" übersetzt).

24. /àà (zwischen den Wassern).
25. Dieni (Tönishof).
26. Durtschey (ursprünglich Urscheu und Urtschey von

â-eus, Krug, wohl dem Milchmaß. Durtschey ist entstanden

durch Kontraktion von da „d" und Urtschey, wie Nurtschey
aus in Urtschey. Daher stammt der Familienname Durtschey,
jetzt Durgiai).

27. Florin (lllnrin sura und sut, d. i. Ober- und Unter-Florin;
daher der Familienname Deflorin. Der Name ist ans Flur
zu erklären. Eine Kapelle des hl. Florin hat es dort nie

gegeben).

28. Fopp as (Grubs).
29. Ganda, auch Gonda — Steinhalde, Rufe.
30. Giuf.(Ins und Jnff — Joch, einst ein bedeutender Hof,

nach dem ein Thal und eine Alp heißen; dort steht noch eine

Kapelle zu Ehren des. hl. Sebastian).
31. Jsla (später Nislas, auf gleiche Weise gebildet wie Naelas,

in Jslas. Es gab zwei Jslas-Jnseln (angeschwemmtes Land).
32. Lausssr (beim Faulbeerbaum).
33. Malemosa.
34. Milar (einst ein bedeutender Hof, jetzt Milà, eine Alp nebst

Maiensäßen; im Anniversar zuerst Mneler und Moler,
vielleicht Mühlentobel).

35. Mulin atsch (die verfallene Mühle).
36. Mungut (Menigotti, von Dominicus).
37. Müren (früher auch Mürenberg, jetzt wahrscheinlich Chia-

maura auf Tschamutt).
38. Muschn atsch a (Steinhaufen).
39. Naßlur.
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49. Oliv a (Oliva — Weidenkätzchen).

41. Pa luit (Palits, Balitts).
42. Pardatsch (die rauhe oder Wilde Weide, auch Wiese).
48. Pie d m nut (am Fuß des Verges).
44. Plat ta (später Platz auf Tschamutt).
45. Plonatsch (die rauhe Ebene).
46. Plonca (Plaunca, die Halde).
47. Pnllenma (auch Boliematta).
48. Pultengia (Burg und Hof gleichen Namens).
49. Puntnova (auch da Punt, von der Brücke).
50. Nagisch (daher der Geschlechtsname Deragisch).
51. Rueras (Ryfèris, Nyfaires — in der Rufe).
52. Salins -(in den Weiden).
53. Sarcuus (früher Cazarcuns oder Gazarguns).
54. Sax (Fels, daher der Geschlechtsname Desax).
55. Sedrun (im Anniversar stets Sor- und Sut-Dragun, daher

zwei Höfe. Dragun heißt Wild bach oder Rüfe. Das
jetzige Sedrun ist Sot-Dragun, seit 1555 Sedrun).

56. Sclva (Silva — Wald. Daneben kommt im Anniversar
zuerst der Name „im Holz", dann Salvanix, Sulvanix
und Selvanigen vor).

57. Stampuns (inw8 xontsm, bei Rueras).
58. Surrhein.
59. Tschamutt (Schamuot, z'Mutt, Zemutt — am Berg; Mutt

und Muot — Bergkopf, Kuppe, Kapf).
60. Zum Trok (Trog, auch à dixl).
61. Tg Y na y.
62. Ugneu und Z'utzney — in den Erlen.
63. Vallcons (oon — Bergvorsprung).
64. Vallmertsch (Falmertsch, auch bloß Mertsch als Hof).
65. Vallschell a (Hof und Tobel).
66. Viglilia (Wayella, Wallilla, Walella, Willüli, Fölöli

und Wül, ein oft genannter Hof).

Von diesen 66 Hofnamen bezeichneten etwa 45 nicht bloß Einzelhöfe

oder Hofstätten (lat. oasanienta), sondern größere Hofniederlassungen,

sog. Huben (lat. mansus oder eoloià) mit einer Anzahl von

Hütten, die von verschiedenen Familien, doch wohl der gleichen Sippe,
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bewohnt wurden. Auch hatte jede größere Hofgruppe ihr ausgeschiedenes

Gebiet — sowohl an Acker- und Wiesland, wie an Heimweide — und

bildete sonach im Verhältnis zu den anderen Hofgruppen eine kleine

Nachbarschaft für sich. Die Gesamtheit dieser kleinen Nachbarschaften

(rom. ueleuus) bildete endlich die große Nachbarschaft (rom. visellusuuoa)
Tavetsch oder das Thal Tavetsch.

Wir haben hier noch im XV. und XVI. Jahrhundert die ursprüngliche

Form der alten Hof- oder Hubeansiedlung. Erst im XVII. und

XVIII. Jahrhundert rückten die Thalbewohner von Tavetsch immer

mehr zusammen, verließen die höher gelegenen Höfe, die infolgedessen

zu Maiensäßen und Aclas oder Gadenstätten wurden, und siedelten

sich in den Höfen auf der Thalsohle und an der Straßenrichtung über
die Oberalp oder nach Medels und Disentis in der Nähe der Kirchen
und Kapellen an, die mittlerweile dort entstanden waren, sodaß das

XIX. Jahrhundert etwa seit den 30er Jahren nur mehr die Höfe kennt,

die gegenwärtig noch bestehen.*) Anno 1739 bestanden noch neben den

heutigen: Cadanal, Dieni, Foppas, Giuf, Naclas und Nislas.
Den gleichen Vorgang in den Niederlassungsverhältnissen können

wir übrigens in den meisten Gemeinden und Dörfern unseres Kantons
historisch nachweisen. Fast überall war da die Hofansiedlung die erste:
die größeren Dörfer entstanden erst viel später, meist erst im XVIII.
Jahrhundert. Die Schulmeinung, daß in Bünden die Romanen

ursprünglich in größeren Dörfern, die Germanen dagegen auf Höfen
wohnten, beruht auf Irrtum; die Deutschen sind in dieser Hinsicht nur
konservativer gewesen.

2. Fremde Einwanderung und Herrschaftsverhältnisse.

Diese Art der Besiedelung eines Gebietes geschah jedoch nicht

auf einmal, sondern nach und nach — teils von den älteren Höfen
aus, die meist in unmittelbarer Nähe ihre überschüssige Bevölkerung

zu neuen Kolonien abgaben, teils von auswärts.
Von auswärts erfolgte nun in der früheren Zeit hauptsächlich

von drei Seiten her eine Einwanderung in das Tavetscher-Thal:
Zunächst wohl von Uri und vielleicht auch von Wall is her.

Darauf scheinen die ursprünglich deutschen Hofnamen hinzuweisen, als

*) Dieselben sind fettgedruckt.
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ze Mutt (Tschamutt), Muren oder Mürenberg, Bolliematte,
Platte, im Holz (später Selva), Müler und Bluel.

Der äußerste Vorposten dieser Anstedlung von der Oberalp her scheint

Pontaningen (Bultiningen, auch Bultringen) und ein Teil von Rueras
gewesen zu sein.*) Dann erfolgte unzweifelhaft auch eine Einwanderung
von Medels und Dessin und endlich eine von Disentis her, doch

meist in den unteren Teil des Thales. Von einer starken, wenn auch

späteren Einwanderung aus dem Medelser-Thal zeugen eine Menge
Geschlechtsnamen von alten Tavetscher-Familien, wie: deMedell, de

Mutschnengia, de Curaglia, de Perds (Hof St. Rocco), de

S. Gall, de S oliv a ?c. Lauter Namen, welche die Herkunft von
noch existierenden Höfen im Medelserthal beweisen (vgl. die Alpbriefe).

Die jüngsten Ansiedelungen im Tavetscherthal scheinen Sedrun
(Sor- und Sut-Dragun), Surrhein, Cavorgia, Bugnei,
Curtins gewesen zu sein, weil ihre Namen eigentlich spätromanisch

sind. Dieser Umstand bestätigt unsere Vermutung, daß die erste Be-
siedelung des Thales von Urseren her geschehen sei, da diese mutmaßlich
jüngeren Höfe thalabwärts gegen Disentis und Medels hin liegen.
Somit gab es in früher Zeit im Tavetscherthal neben den Romanen

auch ein deutsches und wohl anch ein italienisches oder tessinisches

Bevölkerungselement (von Medels und Vall Cornera her), das jedoch

bald romanisiert wurde. Daher stammt wohl auch der besondere Charakter
des Tavetscher-Dialekts, der Anklänge an die Tesstner-Dialekte hat.

Die Abtei Disentis erlangte schon in früher Zeit die

Territorialherrschaft des Thales. Doch gab es im Thale
neben den hörigen Gotteshausleuten von Disentis auch freie
Bauern, so namentlich im vorderen Teil des Thales (Sedrun,
Camischolas, Sax, Surrhein, Cavorgia, Curtins ?c.), und endlich zu

Tschamutt, Selva und Rueras auch einzelne Familien, die zugleich mit
vielen Familien in Urseren und Uri dem Kloster Wett in gen im
Aargau angehörten. Das Cisterzienser-Kloster Wettingen war eine

Stiftung der Grafen von Rapperswil, welche ehemals große Besitzungen

in Uri hatten, die sie an das genannte Kloster schenkten oder verkauften;
sie waren auch eine Zeit lang Reichsvögte in Urseren.

5) Die Dienstmannen des Klosters von Tavetsch und Urseren werde»

öfters zusammen aufgezählt (Mohr, V. cl. II, Nr. 28 und 96 zc.), was ans einen

ursprünglich engeren Zusammenhang dieser zwei Thalschaften hinweist.
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Über den Ursprung dieser Wettingerleute in Tavetsch gibt uns

folgende Urkunde Aufschluß:

vàm et aotum ante eastrum Laltrinxen
(vor der Burg Bultringen).

(26. Juli 1300). — Mohr II. v. â. Nr. 96, S. 164.

Ni col aus, Abt von Disentis, schenkt mit Zustimmung seines

Kapitels (Convents): die ehrbare Frau Berchla (llousàm umlisrsm

Uerelàw), die Tochter des bescheidenen Mannes weiland Egidius
von Tavetsch, genannt von der Burg (üliam àisersti viiü guonàaw
Dssiàû às Tbivà àieti às (lastris), welche unserem Kloster als

Eigentum zugehört (nostro wouastsrio proxristatis titulo xsrtinsntsw),
mit ihren jetzt erzeugten oder in Zukunft noch zu erzeugenden Kindern
(eum suis Uderis uuuo Asusratis — aut iu xostsi-um ^susiauàis), rein
UM Gottes willen (pure xi-optsr àsuw) — dem Kloster Wettingen
Oistsrmeussr Oràsns (im Aargau). Zeugen: ^Villlslmus kiàr
nostsr, monaellus

Hugo de Bultingen, Usurious st XValtllsrus desHospen-
thal (Ursereu), ^ltmaunus às IMàn, ?strus (lustos (des Klosters)
und andere mehr.

Die Perchten im Anniversar dürften wohl die Nachkommen

dieser Berchta sein, woraus der Tavetscher-Geschlechtsname der

Berchter oder Berther entstanden sein mag.

Der Hauptbesitz des Klosters Disentis lag ursprünglich wohl

zu hinterst im Thale. Der Großhof (Haupthof) oder Meierhof
scheint zu Rueras gewesen zu sein. In dessen Nähe — an der alten

Straße nach Selva — lag die Burg Bultingen oder Bultringen
(in Urkunden auch Pontaningen, rom. ?ultsuxia, oder Lultrsußstg,), die

ebenfalls dem Kloster Disentis gehörte. Das damit belehnte
Dienstmannengeschlecht (der Burgvögte oder Thalrichter) auf Bultingen hieß

daher von Bultingen oder Bultringen w., während das mit dem

Meieramt (viUioatio) zu Rueras belehnte Geschlecht das Prädikat
non Rueras führte.

Die von Bultingen (Pontaningen w.) und von Rueras sind die

einzigen Adelsgeschlechter im Tavetscherthal aus der Feudalzeit. Sie
allein erscheinen im alten Anniversar von 1456 mit dem Prädikat
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„Junker". Die von Bultingen kommen urkundlich zuerst 1252*) vor
CtVilbelmus, miles às öultinillga) ; eine Urkunde von 1285 **) bezeugt,

daß sie Dienstmannen des Klosters waren (cke ministerial«« :

ckominus lluxo, miles <Zs Lultanin^en, IVilbelmus traten suus).
Der bedeutendste Mann dieses Rittergeschlechts war der Abt von

Disentis, Peter von Pontaningen (1402—1438), der bekannte

Stifter des Grauen Bundes vom 16. März 1424. Im XVI.
Jahrhundert scheint die Familie ausgestorben zu sein. Die von Rueras
waren weniger bedeutend. 1399 erscheint ein Martin de Ryfären
(unzweifelhaft de Rueras) als Landammann der Landschaft Disentis
(minister xroviueialis totius vissrtinensis terras***).

Als selbständige Pfarrei erscheint Tavetsch urkundlich zuerst 1205;
1490 wurde dieselbe durch den Papst Jnnocenz VIII. dem Kloster
Disentis incorporiert. Der Bau der jetzigen Kirche wurde 1692

begonnen. 1702 besorgte der Bildhauer Johann Ritz aus Wallis die

Erstellung des Choraltars und die Ausschmückung der ganzen Kirche

um 230 Reichsthaler, Kost und Logis. 1703 malte der Maler
Sigisbert Frey von Disentis (Segnes) das große Altarbild auf dem

Hochaltar, die Steinigung des hl. Vigilius darstellend, um 110
Landgulden. Frey war Kunstmaler von Beruf; seine Studien scheint er
in Italien gemacht zu Haber«. Sein Grabstein stand früher in der

Kapelle zu Segnes, jetzt vor derselben als Deckplatte der Vorhof-
mauer. Als einer der wenigen einheimischen Kunstmaler verdient Frey
wohl, daß man sich seiner wieder einmal erinnere.

3. Ökonomische und politische Organisation der großen
Nachbarschaft (rom. viselmeuuoa) Tavetsch.

Zunächst ist hier zu bemerken, daß nach der Anschauung des

Mittelalters das Weideland eines Gebiets als Zubehörde (Lsr-
tinsnö) der sogenannten Heimgüter, d. i. des urbarifterten und
bebauten Bodens des nämlichen Gebiets betrachtet wurde. Das galt
sowohl von den sogenannten Heim weiden (Frühlings- und
Herbstweiden), als auch von den So m m er weid en, die man bei uns

Alpen nennt.

*) Mohr I. O. ä. S. 341.

»») Mohr II. L. à. S. 34.

s»-«-) Mohr's Regesten des Stiftes Disentis. Nr. 145.
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Ökonomisch betrachtet ist jede Alp nichts anderes als ein Stück
Sommerweide. — Der nämliche Grundsatz galt urff"" '
den Waldungen, die zum Boden gehörten, worauf ^ Der
Eigentümer des Bodens war auch der des betreffenden Waldes. Die
ökonomische Verwaltung eines solchen Gebiets war sodann ursprünglich
ebenfalls den Bauern, d. i. den Meiern und Hubern der Nachbarschaft

überlassen, wobei der Großmeier die Versammlungen der Huber zc.

leitete, die Aufsicht über die Verwaltung führte, die Grundzinse und

Zehnten zc. einsammelte und ablieferte. In dieser Selbstverwaltung
der Höfe oder einer Nachbarschaft liegt der Grund zur späteren

Gemeindeautonomie.

Die Privatnutzung sowohl an den urbarisierten Gütern
(Äckern und Wiesen), wie an besonderen Heimweiden und Alpen
war jedoch auf eine bestimmte Zeit beschränkt, für Tavetsch z. B. etwa

auf die Jahresperiode vom 1. Mai bis zum 1. Oktober. Während
der übrigen Zeit herrschte freie Gemeinatzung (Gemeinnutzung)
(rom. Lual) durch die Viehherden auf dem ganzen Grund und Boden
des Thales, soweit dasselbe wegen des Schnees beweidet werden konnte,
mit jeder Art von Haustieren, die im Thale überwintert wurden und
deren Nachwuchs. Die Wirtschaftsverhältnisse im Tavetscherthal
beruhten sonach wie anderwärts in Bünden ursprünglich auf den

Grundsätzen und der Organisation des Gesamteigentums der Nachbarn,

und die Privateigentumsverhältnisse entwickelten sich erst daraus
unter der Einwirkung des römisches Rechts.

Wie aus naheliegenden praktischen Gründen den einzelnen

Häusergruppen (den Höfen oder uelsuns) in deren Nähe ein Stück Heimweide

zur besonderen Nutzung während der geschlossenen Periode
(wo die Gemeinatzung untersagt war) zugewiesen wurde, so scheinen

ursprünglich auch gewisse Sommerweiden oder Alpen den einzelnen

Hofgruppen zugeteilt gewesen zu sein. Bei dieser Zuteilung spielten
in der Folge begreiflicherweise die Herrschaftsverhältnisse eine wichtige
Rolle. Das Gotteshaus Disentis besaß nun im Tavetsch verschiedene

Höfe, die selbstverständlich Anspruch auf Sommerweide hatten. Aus
den einmal diesen Höfen überlassenen Alpen entstanden sodann Sommerweiden,

über welche das Kloster ebenso ein Eigentumsrecht geltend

machen konnte, wie über die Heimgüter, deren ausschließliche Zube-
hörde sie durch eine Teilung oder eine ursprüngliche Zuweisung ge-
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worden waren. So entstanden wohl die Klo st eralpen auf Tavetscher-

gebiet, die einen besonderen Zins (Alpzins in Käs und Butter) an
das Kloster abführten. Dieser Alpzins war ein Correlat zu den

Grundzinsen für die ebenfalls dem Kloster gehörenden Heimgüter (Erblehen

der einzelnen Huber). Solche Klosteralpen im engeren Sinne
waren in Tavetsch die in Vall und Ball Giuf, im Gamerthal
(Tgom) und die Tscha m utter alp. Dem Kloster stand nun darüber
das Eigentumsrecht zu, den betreffenden Höfen das Nutzungsrecht.

In gleicher Weise mußten ursprünglich auch die Freien im
Tavetscherthal und die Wettingerleute ihre besonderen, ihnen von der

Nachbarschaft überlassenen Sommerweiden besessen haben. Die Sommerweiden

in unserem Thale waren aber so ausgedehnt, daß über den

Bedarf der Einheimischen noch Raum genug übrig blieb für weitere
Alpen. Im Princip galten dieselben wohl ebenfalls als Zubehörde

(?«rtàn2) der Güter auf dem Thalgebiet; bei dem geringen Wert
jedoch, den der Bauer auf das Überflüssige legt, dürfte es dem Kloster
und andern nicht gerade schwer fallen, bedeutende Strecken dieses freien
oder noch nicht besetzten Wildbodens zu gewinnen.

So sehen wir ziemlich frühe die Nachbarschaft Disentis im Besitze

einer Alp auf Tavetschergebiet. Es ist dies die Alp Nalps, welche

die Gemeinde Disentis dermalen noch besitzt. Hinter derselben besaß

früher auch das Kloster eine Privatalp, die ebenfalls Nalps hieß.

Im Conerathal hatte das Urserer Ministerial - Geschlecht von

Moos eine Alp (Cornera) als Lehen der Abtei Disentis erhalten, das
1487 dem Abte heimfiel.*) 1540 (12. Juli) verkaufte Abt Paulus
Nicolai diese Alp Cornera den Leventinern (Faido im Dessin),
die sie dermalen noch besitzen.**) Der Rest des unbesetzten Alpgebiets
verblieb der Nachbarschaft.

Während nun einerseits durch die aus praktischen Gründen
erfolgte Zuweisung von Sonderweiden und Alpen an die Hofgruppen
eine ökonomische Zersplitterung des Thalgebietes und eine Auflösung
desselben in verschiedene kleinere ökonomische Territorien nach

Hofgruppen und Herrschaften angebahnt wurde, erfolgte anderseits fast

gleichzeitig durch Einwirkung der politischen Stellung, welche das

Kloster Disentis im Tavetscherthal einnahm, wiederum eine Vereinigung

Mohr's Regesten des Stiftes Disentis. Nr. 226. S. 34.

*») Ibid., Nr. 298. S. 43.
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der ökonomisch getrennten Elemente. Die Höfe von Tavetsch wurden

nämlich durch die Territorialherrschaft des Klosters zu einer politischen
Einheit zusammengefaßt, aus der dann hinwiederum die neue ökonomische

Einheit der späteren Nachbarschaft hervorging (15. und 16.

Jahrhundert).
Nachdem es nämlich dem alten*) Kloster Disentis mit Hilfe der

Päpste und Kaiser endlich gelungen war, eine reichsunmittelbare
geistliche Herrschaft auf dem Gebiete des heutigen Kreises Disentis

zu begründen (von ca. 1127—1401**), bildeten die Grotzhöfe (Meierhöfe)
des Stiftes innerhalb der einzelnen Nachbarschaften dieses Kreises je-
weilen den Mittelpunkt einer neuen politischen und ökonomischen
Organisation. So entstand folgende Einteilung des Herrschaftsgebiets,

die bis in das XIX. Jahrhundert sich erhalten hat.
Zunächst zerfiel das ganze Gebiet in 4 Haupthöfe (rom. euorts),

nämlich:
1. Disentis,
2. Tavetsch,
3. Somvix und Truns,
4. Brigels und Medels.

Jeder Hof hatte 4 Vertreter im Landfchastsgericht oder im Landrat

(hieraus xroncks), trug fit der Landesunkosten und bezog fit der

Landesemolumente. Der Vertreter der Herrschaft in den 4 Höfen
hieß Statthalter (alt-rom. loeànknt des Fürstabtes), wohl der

Rechtsnachfolger der früheren Großmeier (vielleicht auch àckoài).
Seit dem XV. Jahrhundert (vielleicht schon früher) hatten jedoch

auch die Halb Höfe***) (Somvix und Truns, Brigels und Medels)
je einen Statthalter mit den gleichen Befugnissen wie die

der ganzen Höfe (Tavetsch und Disentis). Anfangs wurden diese

Statthalter vom Abt und Convent ernannt, später von jeder
Nachbarschaft (im ganzen 6) aus der Mitte ihrer Nachbarn (rom. vwebins)
frei gewählt. Der Statthalter (rom. auch nur emxiim xiernu,
erster Geschworner, genannt), war ungefähr das, was unser Gemeinds-
prästdent ist. Dem Statthalter zur Seite stand in jeder Nachbarschaft
ein ebenfalls von und aus den Nachbarn unter billiger Berücksichtigung

5) Nach der Legende 611 gegründet.
5*) Vergl. Mohr's Regesten des Stiftes Disentis innerhalb dieser Periode.

5**) Ursprünglich hatten auch die getrennten Halbhöfe ihre Dreier.
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der Höfe (uelenns) der Nachbarschaft (visednouiiea) gewählter Rat
(aus Geschwornen, jnrati, rom. ssisi-aus), der etwa unserem
Gemeinderat entspricht. Statthalter und Rat müssen jedoch alle

wichtigen Sachen vor die Versammlung der Nachbarn (rackunon?»

à visoìàs), die etwa unserer Gemeindeversammlung entspricht, bringen.
Erst diese Gemeindeversammlung (rom. auch vwedneunoa, Asverà

genannt) entscheidet dann mit Stimmenmehr endgültig über alle wichtigen
Angelegenheiten der Nachbarschaft. Zum Vollzug der Rats- und

Gemeindebeschlüsse diente der Weibel (rom. 8kàr). Das war die

demokratische Organisation unserer Nachbarschaften seit dem XV.
Jahrhundert, aus welchen dann ohne Künstelei die moderne politische
Gemeinde hervorging.

Einem wichtigen Beamten aus der Feudalzeit, nämlich dem

Dorfmeister oder Cuvitg, verblieben noch gewisse Rechte, doch unter Aussicht
des Statthalters und Rats, so die Feld-, Straßen-, Feuer- und

Wasserpolizei (Brücken- und Brunnen) und die Anstellung (d. h. das

Vorschlagsrecht) der Hirten unter Vorbehalt der Genehmigung durch
die Gemeindeversammlung.

Diese politische Organisation hatte nun auch die Nachbarschaft

Tavetsch wieder geeinigt, die alten Unterschiede von Freien und hörigen
Gotteshausleuten verwischt und die politisch-ökonomische Einheit neu

begründet. Unter sämtlichen Höfen des Thales scheint einzig Tsch amutt
seither noch eine Sonderstellung behauptet zu haben. So hatte der

Hof Tschamutt bis in die Gegenwart seine besondere Alp (Erblehen
vom Kloster), und mußten sich die Hofhörigen von Tschamutt noch im
XVII. Jahrhundert in das Nachbarschaftsrecht des Thales förmlich
einkaufen. So kauften sich 1610 Jan Liem von Tschamutt um 18 fl.
und 1613 Jan Martin Schnider von Tschamutt um 46 fl. in das

Nachbarschaftsrecht von Tavetsch ein.*)
Diese Wiederherstellung der Nachbarschaft bedeutete gleichzeitig

auch die Wiederherstellung ihrer Autonomie und zwar, weil die

Organisation jetzt eine bessere war mit vermehrter Macht. Darum
anerkennt seither die Nachbarschaft Tavetsch ohne Widerspruch die

Privatrechte des Klosters an Zinsen und Leistungen zc., aber
hinsichtlich der Verwaltung der Gemeingüter (Waldungen,
Alpen, Weiden) verfährt sie ganz nach Belieben.

*) Zinsrodel von Tavetsch, begonnen 15öS und Fortsetzung (vergl. unten
diesen Zinsrodel.
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